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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Steuerliche Anreize 

migrations- und steuerpolitik 
nicht vermischen

aus sozialdemokratischen kreisen  
wird gefordert, die Zuwanderung zu 
drosseln, indem die schweiz ihre 
 steuerpolitik überdenkt. Wäre eine an
siedlung für ausländische Firmen  
und privatpersonen finanziell weniger 
attraktiv,  würde der Zustrom verebben. 
Bei genauerem hinsehen entpuppt  
sich diese Behauptung allerdings als 
trugschluss. Weder eine abschaffung 
der pauschalbesteuerung für privat
personen noch die streichung gewisser 
steuererleichterungen für unterneh
men würden die migration spürbar be
einflussen.

Positionen der sP die sozialdemokraten wollen die schweiz für ausländische Firmen  
unattraktiv machen – ein fragwürdiges rezept gegen die Zuwanderung. → seite 2

zuwanderung und neuansiedlungen von den jährlich in die schweiz ziehenden  
ausländerinnen und ausländern arbeitet nur eine sehr geringe Zahl bei neu angesiedelten  
Firmen. → seite 3

unternehmensbesteuerung die möglichkeit, mit steuererleichterungen gezielt  
unternehmen anzusiedeln, kann ein sinnvolles instrument der standortpolitik sein,  
insbesondere für randregionen. → seite 4

Pauschalbesteuerung die von speziellen steuerkonditionen profitierenden Zuwanderer  
fallen zahlenmässig nicht ins gewicht. Für gewisse gebiete sind sie aber wirtschaftlich –  
als arbeitgeber, konsumenten und steuerzahler – von grosser Bedeutung. → seite 5
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positionen der sp 
ZuWanderung als vorWand,  
den steuerWettBeWerB Zu kippen

die sozialdemokratische partei der schweiz (sp) hat am 9. september 2012 ein umfangreiches posi
tionspapier zur migrationspolitik verabschiedet und erhebt darin zahlreiche Forderungen. ein zen
trales element des massnahmenkatalogs ist die steuerpolitik. hier will die linke partei über eine 
abschaffung oder verringerung von anreizen den Zustrom ausländischer unternehmen und arbeit
nehmer stark vermindern.

auswahl steuerPolitischer Forderungen der sP in bezug auF die migration:

>  keine steuerlichen privilegien für sich neu ansiedelnde Firmen an «Brennpunkten des  
Wachstums» (grossregion Zürich und arc lémanique). solche vergünstigungen sollen nur  
noch in strukturschwachen regionen erlaubt und zeitlich klar befristet sein.

>  abschaffung des «ring Fencing» (steuerliche sonderbehandlung von im ausland erzielten 
 gewinnen), stattdessen landesweite einführung eines «ausreichend hohen» mindeststeuer
satzes.

>  der Bund soll den steuerwettbewerb zwischen den kantonen beenden und ihn auch  
international zu vermeiden helfen.

>  die pauschalbesteuerung für privatpersonen ausländischer herkunft soll abgeschafft werden.

es ist offensichtlich, dass die sp versucht, die Zuwanderungsdebatte für ihren kampf gegen den steu
erwettbewerb zu instrumentalisieren. Zu diesem thema haben sich die schweizer stimmbürgerin
nen und stimmbürger allerdings erst kürzlich geäussert: ende november 2010 wurde die «steuerge
rechtigkeitsinitiative» der sp mit 58,5 prozent neinstimmen deutlich verworfen. ging es der partei 
damals vor allem um «gerechtigkeit», soll nun mit demselben mittel die Zuwanderung reduziert wer
den. in beiden Fällen wird ausgeblendet, dass die schweiz heute in einem globalen konkurrenzkampf 
mit standorten wie grossbritannien, irland oder singapur steht. verabschiedet sie sich aus diesem 
Wettbewerb, werden nicht nur deutlich weniger Firmen arbeitsplätze in unserem land schaffen. es 
werden auch manche, die bereits hier sind, nach alternativen standorten ausschau halten.
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ZuWanderung und neuansiedlungen 
ZugeZogene Firmen sind nur ein kleiner 
mosaikstein

laut ihrem positionspapier will die sp künftig verhindern, dass unternehmen mitsamt der komplet
ten Belegschaft in die schweiz «gelockt» werden und hier nichts an die bereitstehende infrastruktur 
zahlen müssen. die Behauptung, dass mit weniger unternehmenszuzügen die Zuwanderung spürbar 
gedrosselt werden könne, ist allerdings nachweislich falsch. erhebungen der kantonalen volkswirt
schaftsdirektionen zeigen, dass sich von 2007 bis 2011 durchschnittlich rund 440 ausländische Fir
men pro Jahr in der schweiz angesiedelt haben. damit wurden jährlich rund 2300 neue arbeitsplätze 
geschaffen. stellt man diese Zahl in relation zu den 140 000 ausländerinnen und ausländern, die im 
selben Zeitraum jährlich eingewandert sind, dann wird rasch klar, dass die neuen Firmen nicht ver
antwortlich sein können für die hohe Zuwanderungsrate. 

mehr ausländer in FührungsPositionen

hingegen ist es tatsächlich so, dass immer mehr ausländerinnen und ausländer in den geschäfts
leitungen und verwaltungsräten von schweizer unternehmen anzutreffen sind und entsprechend 
auch deren aussenwahrnehmung prägen. gemäss einer aktuellen untersuchung (schillingreport 
2012) stieg der ausländeranteil in den geschäftsleitungen der 115 grössten Firmen in der schweiz von 
2006 bis 2011 von 36 auf 45 prozent. unter den verwaltungsräten derselben unternehmen finden sich 
heute 34 prozent ausländer. letztlich ist das aber eine Folge der globalisierung der Wirtschaft, von 
der gerade die schweiz mit ihren überdurchschnittlich vielen international tätigen konzernen stark 
profitiert.

hohe unternehmenssteuern schaden der schweiz

die idee, die schweiz über eine weniger attraktive unternehmensbesteuerung für die neuansied
lung von unternehmen uninteressant zu machen, ist nicht nur aus sicht der Zuwanderungspolitik 
falsch. auch aus gesamtwirtschaftlicher perspektive ist dieses ansinnen ein gefährlicher irrweg. die 
schweiz gäbe damit einen zentralen standortvorteil preis. mit einer absichtlich unattraktiv gestal
teten steuerpolitik würden nicht nur neue unternehmen abgeschreckt, sondern auch bereits in der 
schweiz ansässige Firmen geschwächt oder vertrieben. die kosten dafür bekäme das ganze land zu 
spüren: in Form von steuerausfällen und einem verlust an arbeitsplätzen.

mit unattraktiven steuern würde man nicht nur die  
ansiedlung neuer unternehmen verhindern,  
sondern auch  bereits ansässige zum Wegzug bewegen.
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unternehmensBesteuerung 
geZielte anWerBungen  
sind regional sinnvoll

im rahmen der Wirtschaftsförderung hat das eidgenössische volkswirtschaftsdepartement (evd) 
die möglichkeit, auf antrag der kantone unternehmen, die vom ausland in die schweiz umziehen 
möchten, für einen beschränkten Zeitraum die direkte Bundessteuer zu erlassen. die kantone haben 
dieselbe möglichkeit auch auf kantonaler ebene. die laufzeit dieser steuererleichterungen beträgt 
im normalfall fünf Jahre (mit der option, sie um fünf Jahre zu verlängern). die gewährung ist an 
konkrete Bedingungen geknüpft. so muss sich das unternehmen beispielsweise verpflichten, eine 
bestimmte summe in seine infrastruktur vor ort zu investieren, oder es muss eine vereinbarte anzahl 
von arbeitsplätzen schaffen.

Vorteile Von erleichterten ansiedlungen

mit dem genannten instrumentarium haben die kantone die möglichkeit, gezielt Firmen anzuwerben 
und ihren Wirtschaftsstandort zu stärken. die vorteile beschränken sich nicht allein auf steuerein
nahmen und arbeitsplätze. die betreffenden unternehmen generieren mit ihren investitionen auch 
eine indirekte Wertschöpfung, insbesondere bei Zulieferbetrieben. in vielen Fällen können vor ort 
auch andere unternehmen oder die hochschulen von einer konkreten Zusammenarbeit profitieren.

untersuchung der gewährten steuererleichterungen

in einem im Frühjahr 2012 veröffentlichten Bericht hat die eidgenössische Finanzkontrolle (eFk) die 
Wirkung der vor 2008 gewährten steuererleichterungen untersucht. es wurden 32 stichproben aus
gewertet. das ergebnis zeigte, dass verbesserungen möglich sind. so wurde beispielsweise festge
stellt, dass die vorgaben bezüglich arbeitsplätze und investitionen genauer definiert und deren erfül
lung besser kontrolliert werden sollten. Zudem hält die eFk fest, dass die neu angesiedelten Firmen 
durchschnittlich nur etwa 20 prozent ihres personals in der region rekrutieren und den rest aus 
dem ausland mitbringen. manche grenzüberschreitend tätige Firmen behaupten, neue arbeitsplätze 
geschaffen zu haben, obwohl die betreffenden arbeitnehmer gar nicht in der schweiz steuerpflichtig 
sind. Weil die neuansiedlung von Firmen auch für die einstufung eines kantons im Finanzausgleich 
relevant ist, kommt es manchmal vor, dass sie bei ausbleibenden steuereinnahmen zum verlustge
schäft wird. 

instrument nicht grundsätzlich inFrage gestellt – Verbesserungen im gang

der eFkBericht zeigt, dass die vorgaben und kontrollen für steuererleichterungen generell verbes
sert werden müssen, um missbrauch auszuschliessen. die eFk stellt das instrument der steuer
erleichterungen aber nicht grundsätzlich infrage. vor allem in strukturschwachen regionen ist es 
durchaus sinnvoll, dass unternehmen mit steuererleichterungen angezogen werden dürfen. das hat 
zum Beispiel der kanton Waadt soeben korrigiert, indem er in der Zukunft die kantonalen steuer
erleichterungen auf forschungsintensive unternehmen und industriebetriebe fokussieren wird. dazu 
wird er die investitionen und die schaffung von arbeitsplätzen genauer prüfen und die steuererleich
terungen für schon dicht besiedelte regionen begrenzen. alles in allem geht das in richtung einer 
reorientierung der mittel für grenzregionen, was kaum auf grosse kritik stossen dürfte. 



Faktenblatt der wirtschaFt 11 / steuerliche anreize 5

 Zum Thema Zuwanderung sind  
 folgende fakTenbläTTer erhälTlich:
 1. Einwanderungsland Schweiz
 2. Rechtliche Situation der Personenfreizügigkeit
 3. Veränderung der Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit
 4. Drittstaatenkontingente
 5. Wachstum und Arbeitsmarkt
 6. Flankierende Massnahmen
 7. Auswirkungen auf die Sozialwerke
 8. Integration, Kriminalität und Asylpolitik
 9. Raumplanung, Wohnungsmarkt
10. Verkehr, Umwelt, Energie
11. Steuerliche Anreize
12. Die Situation in anderen europäischen Ländern
13. Kommende Abstimmungen über die Zuwanderung

pauschalBesteuerung 
aBschaFFung ändert nichts  
an der ZuWanderung

die pauschal oder aufwandbesteuerung ist für die schweiz ein trumpf im internationalen steuer
wettbewerb um wohlhabende natürliche personen. von der anwesenheit solcher personen hängen 
gemäss verschiedenen untersuchungen tausende von inländischen arbeitsplätzen ab. entsprechend 
ist die pauschalbesteuerung wirtschaftlich sinnvoll, gerade in gewissen Berggebieten. dennoch ist 
sie in den vergangenen monaten und Jahren – nicht zuletzt aus dem Blickwinkel der Zuwanderungs
debatte – viel kritisiert und in einzelnen kantonen per volksentscheid abgeschafft worden.

die pauschalbesteuerung, die die steuerpflichtigen nach lebensaufwand besteuert, kann in der 
schweiz auf nicht erwerbstätige ausländer (und schweizer, die nach längerer abwesenheit zurück
gekehrt sind) angewandt werden. 2010 waren dies rund 5450 personen. diese generierten steu
ereinnahmen von fast 670 millionen Franken. derzeit werden auf Bundesebene die Bemessungs
grundlagen für die pauschalbesteuerung angepasst: neu sollen sie bei der direkten Bundessteuer im 
minimum 400 000 Franken oder das siebenfache der Wohnkosten betragen. den kantonen bleibt es 
aber selbst überlassen, ob sie an diesem steuerpolitischen instrument festhalten wollen oder nicht.

Wird die pauschalbesteuerung gekippt, tangiert dies  
steuereinnahmen und arbeitsplätze. an der Zuwanderung  
ändert sich nichts.

die geringe anzahl der pauschalbesteuerten personen macht deutlich, dass diese möglichkeit der 
schweiz nicht scharenweise zusätzliche immigranten beschert. entsprechend ist es illusorisch, über 
eine abschaffung der pauschalbesteuerung die Zuwanderung drosseln zu wollen. demgegenüber 
würden arbeitsplätze und steuereinnahmen wegbrechen, was sich insbesondere in sonst struktur
schwachen randregionen bemerkbar machen würde.


